
Hinweise zu Fördermitteln 
 
Bildungsprämie  

 

Voraussetzung für den Erhalt einer Bildungsprämie (Erstattung der 1/2 Kursgebühr) ist ein 

persönliches Beratungsgespräch bei den dafür eingerichteten Beratungsstellen. Sowohl für 

Erwerbstätige als auch für Berufsrückkehrer besteht hier die Möglichkeit einer Förderung, sofern 

bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten werden (genaue Hinweise siehe unten). 

Bisher war der Weiterbildungsverbund KielRegion dafür zuständig.  Für die Zukunft werden neue 

Beratungsstellen eingesetzt. Die regional am günstigsten gelegene Beratungsstelle ist angesiedelt 

bei: 

Verdi Forum Nord, Kuhberg 1-3, Neumünster; Telefon 04321/9654610 
 

Pro Person kann im Rahmen dieser Förderrichtlinie alle zwei Kalenderjahre ein Prämiengutschein 

ausgestellt werden. Ausschlaggebend ist das Jahr der Gutscheinausgabe. 

Einen Prämiengutschein können Beschäftigte in Deutschland erhalten, die das 25. Lebensjahr 

vollendet haben, und  

– die befugt sind in Deutschland zu arbeiten und durchschnittlich mindestens 15 Stunden in der 

Woche erwerbstätig sind und deren zu versteuerndes Jahreseinkommen die Beträge von 20 000€ 

bzw. 40 000€ bei gemeinsam Veranlagten nicht übersteigt, 

− die während der Mu@erschutzfrist, in Elternzeit oder Pflegezeit unterhalb der genannten 

Einkommensgrenzen liegen und über einen gültigen Arbeitsvertrag im Umfang von mindestens 15 

Stunden wöchentlicher Arbeitszeit verfügen, 

− deren Erwerbseinkommen als Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer und Selbständige trotz der 

Mindestarbeitszeit unter den Regelleistungen der Grundsicherung liegt und die daher zu ihrem 

Erwerbseinkommen aufstockende Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch erhalten.“ 
 

Zum Beratungsgespräch mitzubringen sind 

1. einen Einkommenssteuerbescheid vom letzten oder vorletzten Jahr oder ersatzweise eine 

aktuelle Gehaltsbescheinigung (bei gemeinsam Veranlagten von beiden Ehepartnern!) 

2. eine Angabe über 3 Institutionen, bei denen eine solche Weiterbildung möglich ist: 

a)  pädiko, Fleethörn 59, 24103 Kiel/ info@paediko.de /  www.paediko.de 

     Fachkraft für Frühpädagogik, Kosten: ca. 1100,- € , Dauer:  1/2 Ja 

b) Familienbildungsstätte Plön der DGF e.V. in Kooperation mit der DEKRA GmbH Lübeck, 

    Vierschillingsberg 21, 24306 Plön / www.fbs-ploen.de 

     Fachkraft für Frühpädagogik, Kosten: 840 € , Dauer: ca.  1/2 Jahr 

c) Fachschule für Sozialpädagogik Itzehoe,  Langer Peter 27a, 25524 Itzehoe/        

itzhoe@bfw.de 

Fortbildung für sozialp. Fachkräfte; Kosten: 735,-€, Dauer: ca.  1/2 Jahr 

3. einen gültigen Lichtbildausweis (Personalausweis, Führerschein, Reisepass) 
       

Es ist eine Bedingung für den Erhalt der Förderung, dass Sie noch nicht angemeldet sind!!! 

Sollten Sie eine Bildungsprämie erhalten, so lassen Sie uns diese bitte zukommen oder 

bringen Sie sie zur Einführungsveranstaltung mit. 
 

Sollten noch Fragen aufkommen, so melden Sie sich bitte. Wir helfen gerne. 

               
Carla Schrade, Koordinatorin (Familienbildungsstätte Plön der DGF e.V.)                           

Telefon      :    04522/ 505 138  o. nur Donnerstags: 04522/7628081                                              

Email     :    carla.schrade@fbs-ploen.de              


